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Einleitung 

„Der Fremde bringt sein Recht mit“, sagte einst in Deutschland der  
Volksmund  – sollte er aber auch in der Fremde danach beurteilt 
werden?1

Etliche rechtliche Probleme und Fragestellungen, die sich aus der religiösen Plu-
ralität Deutschlands ergeben, sind schon seit langem Gegenstand eines umfangrei-
chen wissenschaftlichen Diskurses2. Aus der Vielfalt der in Deutschland vertrete-
nen Glaubensrichtungen ergeben sich vor allem dann rechtliche Probleme, wenn 
die ausgeübte Religion ein Verhalten fordert, das mit dem Verständnis des Grund-
gesetzes von Rechtsstaat, Demokratie und Grundrechten nicht oder nur schwer 
zu vereinbaren ist. Regelmäßig muss dann eine Abwägung zwischen der durch 
Art. 4 GG geschützten Religionsfreiheit des Einzelnen und den betroffenen Ver-
fassungsgütern stattfinden. 

Die bisher aufgekommenen Konflikte, mit denen sich regelmäßig auch die deut-
schen Gerichte befassen, sind mannigfaltig: Man denke nur an die Problematik des 
Schächtens3, der religiösen Kleidung4, der Einhaltung von Gebetszeiten während 

 1 Im Zusammenhang mit den Themenkomplexen Rechtspluralismus und Migration weist 
auf die Redewendung hin B. Turner, Rechtspluralismus in Deutschland: Das Dilemma von 
öffentlicher Wahrnehmung und rechtsethnologischer Analyse alltäglicher Rechtspraxis, in:  
U. Bertels u. a. (Hrsg.), Aus der Ferne in die Nähe: Neue Wege der Ethnologie in die Öffent-
lichkeit, 2004, S. 155–183 (170). Die Redewendung m. w. N. findet sich ferner bei R. Schmidt-
Wiegand, Deutsche Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 1996, S. 268.
 2 Übergreifend zu religiösen Konfliktfeldern: C. Waldhoff, Neue Religionskonflikte und 
staatliche Neutralität  – Erfordern weltanschauliche und religiöse Entwicklungen Antworten 
des Staates? Gutachten D zum 68. Deutschen Juristentag, in: Ständige Deputation des Deut-
schen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentages Berlin 2010, Bd. 1, 
2010, S. D 1–D 176; zu religiösen Konfliktfeldern des Islam in Deutschland:  S.  Muckel, Reli-
gionsfreiheit für Muslime in Deutschland, in: J. Isensee/W. Rees/W. Rüfner (Hrsg.), Dem Staate, 
was des Staates – der Kirche, was der Kirche ist. Festschrift für Joseph Listl zum 70. Geburtstag, 
1999, S. 239–257; H. Marré, Der Islam in Deutschland – Historische, politische und rechtliche 
Überlegungen zu einem komplexen Thema, in: S. Muckel (Hrsg.), Festschrift für  Wolfgang Rüf-
ner zum 70. Geburtstag, 2003, S. 553–578; C. Rogall-Grothe, Integration und Islam, in: ZAR 
2009, S. 50–53.
 3 Hiezu etwa BVerfGE 104, 337 ff.; BVerwGE 99, 1; 112, 227; 127, 183; T. Kuhl/P. Unruh, Tier-
schutz und Religionsfreiheit am Beispiel des Schächtens, in: DÖV 1991, S. 94–102; K.-H. Kästner,  
Das tierschutzrechtliche Verbot des Schächtens aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts, in:  
JZ 2002, S. 491–495; J. Oebbecke, Islamisches Schlachten und Tierschutz, in: NVwZ 2002, 
S. 302–303; F. Wittreck, Religionsfreiheit als Rationalisierungsverbot. Anmerkungen aus Anlaß 
der Schächtentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in: Der Staat 42 (2003), S. 519–555.
 4 Hierzu etwa BVerfGE 108, 282 ff.; E.-W. Böckenförde, „Kopftuchstreit“ auf dem richti-
gen Weg?, in: NJW 2001, S. 723–728; M. Betrams, Lehrerin mit Kopftuch? – Islamismus und  
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der Schul- oder Arbeitszeit, des Baus von Moscheen5, des Schutzes religiöser Fei-
ertage6, des Rufs des Muezzins oder des Läutens von Kirchenglocken7.

Während sich Wissenschaft und Praxis mit den genannten Konfliktfeldern be-
reits ausführlich auseinandergesetzt haben, beschäftigt sich die mediale Öffent-
lichkeit in jüngster Zeit mit einer Thematik, der in Deutschland bisher kaum ju-
ristische Aufmerksamkeit zuteil wurde. Es handelt sich um die Etablierung einer 
„Paralleljustiz“, die von Muslimen vor allem in familienrechtlichen Streitig keiten 
in Anspruch genommen wird8. Auch in strafrechtlich relevanten Sachverhalten 
agieren sogenannte Friedensrichter, die zwischen Täter und Opfer vermitteln. Die 
deutsche Justiz bleibt dabei regelmäßig außen vor. Dieser jüngste „Religionskon-
flikt“ wurzelt, so lässt sich vermuten, jedenfalls auch in einem Religionsverständ-
nis, nach dem der Gläubige sein gesamtes Leben nach seiner Religion auszurich-
ten hat. Das klassische islamische Recht stellt umfassende Regelungen für das 
zwischenmenschliche Zusammenleben auf und appelliert an seine Anhänger, ihre 

Menschenbild des Grundgesetzes, in: DVBl. 2003, S.  1225–1234; Marré, Islam (Fn.  2), 
S. 565 ff.; J. Oebbecke, Das „islamische Kopftuch“ als Symbol, in: S. Muckel (Hrsg.), Fest-
schrift für Wolfgang Rüfner zum 70. Geburtstag, 2003, S. 593–606; G. Czermak, Kopftuch, 
Neutralität und Ideologie  – Das Kopftuch-Urteil des BVerfG im ideologischen Streit, in: 
NVwZ 2004, S. 943–946.
 5 Hierzu instruktiv T. Troidl, Auf Gott gebaut: Kapellen, Krypten und Moscheen. Zwischen 
(öffentlichem) Baurecht und Religionsfreiheit, in: BauR 2 (2012), S. 183–200 m. w. N. Zum 
Minarettverbot in der Schweiz eingehend R. Zimmermann, Zur Minarettverbotsinitiative in der 
Schweiz, in: ZaöRV 69 2009), S. 829–864.
 6 Etwa zum Verbot musikalischer Darbietungen: BayVerfGH, NVwZ-RR 2008, 218; zur 
Vereinbarkeit von Art. 5 BayFeiertG mit der Veranstaltung einer „Heidenspaß-Party“ am Kar-
freitag: VGH München, Beschl. v. 5.4.2007 – 24 CS 07.872, BeckRS 2009, 32968; zur Zuläs-
sigkeit von Automatenvideotheken an Sonn- und Feiertagen: VGH München, NVwZ 2007, 
1215; OLG Stuttgart, NVwZ-RR 2008, 170.
 7 Zur Zulässigkeit des liturgischen Glockenläutens aus der Rechtsprechung etwa VGH 
Mannheim, DVBl. 2012, 1055; zum reinen „Zeitläuten“ im Wohngebiet LG Arnsberg NVwZ-
RR 2008, 774; zum Ruf des Muezzins etwa P. T. Huber, 100 Jahre Nachbarschutz contra 
Glocken geläut, in: JA 2005, S. 119–122 (121 f.) 
 8 Die Medien greifen die Thematik jüngst immer wieder auf, aus der Fülle der Berichte 
etwa M. Popp, Allahs Richter, in: Der Spiegel, 29.8.2011 (Nr.  35), S.  57–59; S.  Ateş, Im 
Schatten des deutschen Rechtsstaats entsteht islamische Paralleljustiz, in: Die ZEIT Nr.  49 
(29.11.2011); V. Rieble, Scharia, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Online, 17.3.2012, abruf-
bar unter: www.faz.net/aktuell/feuilleton/gerade-recht-scharia-11687149.html (03.12.2015); 
S.  Ripperger, Paralleljustiz in Deutschland, in: Deutsche Welle Online, 24.4.2012, abrufbar  
unter: www.dw.de/paralleljustiz-in-deutschland/a-15907508 (03.12.2015); C. Akyol, Friedens-
richter, die Bestrafung verhindern, in: ZEIT online, 2.5.2012, abrufbar unter: www.zeit.de/ 
gesellschaft/zeitgeschehen/2012–05/friedensrichter-islam-justiz (03.12.2015); A. Rollmann, Im  
Namen der Ehre am Staat vorbei, in: Deutschland Radio, 5.7.2012, abrufbar unter: http://www.
deutschlandfunk.de/im-namen-der-ehre-am-staat-vorbei.886.de.html?dram:article_id=211442 
(03.12.2015); Y. Musharbash, Das Gesetz der Clans – Kriminelle Großfamilien aus dem Liba-
non regeln in Deutschland Konflikte auf ihre eigene Art. Wie kann der Rechtsstaat reagieren?, 
in: Die ZEIT online 12.07.2013, abrufbar unter: http://www.zeit.de/2013/29/libanon-clans- 
kriminalitaet-deutschland (03.12.2015). 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=NVwZ-RR&b=2008&s=774
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=JA&b=2005&s=119
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Konflikte möglichst nach religiösen Vorschriften vor religiösen Gerichten aus-
zutragen und staatliche Gerichte zu meiden.

In Großbritannien und Kanada ist religiöse, und vor allem islamische Gerichts-
barkeit, bereits seit langem Gegenstand einer breiten sowohl öffentlichen als auch 
akademischen Debatte. Ausgelöst wurde die Diskussion dort durch die Einfüh-
rung von Schiedsgerichten, die nach islamischem Recht urteil(t)en. Die vorlie-
gende Arbeit will sich jedoch im Kern nicht mit religiöser Schiedsgerichtsbarkeit, 
also staatlich anerkannter privater Gerichtsbarkeit beschäftigen9. Untersuchungs-
gegenstand soll vielmehr die informelle, religiös oder traditionell motivierte Streit-
schlichtung und Streitentscheidung sein, die bisweilen als „religiöse Paralleljustiz“ 
bezeichnet wird.

Die Thematik wirft eine Reihe ungeklärter (verfassungs)rechtlich relevanter 
Fragen auf. Muss der Staat die Entstehung eines strukturellen Äquivalentes zur 
staatlichen Gerichtsbarkeit dulden? Ist Rechtspluralismus integrationspolitisch 
wünschenswert? Wo liegen die Grenzen privater Gerichtsbarkeit; wo diejeni-
gen privater Rechtsberatung? Bestehen Eingriffsgrundlagen des Staates, um die 
Gleichberechtigung der Geschlechter in der Privatrechtsordnung durchzusetzen? 
Wo liegt die Grenze zwischen zulässiger Schlichtung und strafbarer Vereitelung 
des staatlichen Strafanspruchs? Die vorliegende Arbeit versucht, diese und wei-
tere Fragen anhand einer systematischen Prüfung möglicher Eingriffsgrundlagen 
zu beantworten. 

 9 Hierzu sei verwiesen auf die jüngst publizierte Arbeit von F. Hötte, Religiöse Schieds-
gerichtsbarkeit. Angloamerikanische Rechtspraxis, Perspektive für Deutschland, 2013. 


